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Rechtssatz

Der Beschwerdefiihrer wendet sich zunachst nicht gegen die - ohnedies im Wege eines Sachverstandigengutachtens
belegte - TatbestandsmaRigkeit im Hinblick auf die ihm zur Last gelegte Ubertretung des § 74 Abs.2 Z1 LMG, sondern
dagegen, dal ihn insoweit ein Verschulden trifft.

Damit ist er auch im Recht.

Soweit ihm Uberhaupt ein Verschulden zur Last gelegt werden konnte, kame nur fahrlassiges Verhalten in Betracht.
Angesichts des Umstandes, daRR die verfahrensgegenstandliche Ware am 26.4.1995 vom tschechischen
Landwirtschaftsministerium begutachtet und ausdrucklich fur "von allen Infektionen befreit und fur Menschenkonsum
entsprechend" befunden und dem Unternehmen des Berufungswerbers am 13.7.1996, also etwa drei Monate spater,
geliefert wurde sowie - allseits unbestritten - die Mindesthaltbarkeitsfrist noch lange offen war (bei Kase Ublicherweise
1 Jahr, im gegenstandlichen Fall wohl jedenfalls bis zum 5.11.1995), hiel3e es die Sorgfaltspflichten des Unternehmers
Uberspannen, wollte man tatsachlich fordern, dal3 dennoch jeder der 233 gelieferten 35-kg-Kaselaibe nochmals einzeln
auf seine Haltbarkeit untersucht hatte werden mussen. Hinzu kommt, dald - wie der Beschwerdeflhrer zutreffend
hervorhebt - diesbeziiglich auch vom amtlichen Lebensmitteluntersuchungsorgan anlaRlich seiner Untersuchung
nichts beanstandet wurde (siehe das Probenbegleitschreiben vom 31.8.1995, ZI.). Zeigte sich diesbezliglich nun aber
schon fur einen Fachmann keine Auffalligkeit, so kann aber erst recht auch vom Berufungswerber nicht erwartet
werden, eine "Uberhdhte Zahl der Hefen und Schimmelpilze" (vgl. das Gutachten der Bundesanstalt flr
Lebensmitteluntersuchung in Linz vom 26.9.1995, ZI.) zu erkennen. Da er sohin die ihn treffenden Sorgfaltspflichten
offenkundig nicht verletzt hat, kann ihm auch kein fahrlassiges Verhalten angelastet werden.

Gemald 8 49 Abs.2 letzter Satz VStG darf in jenem aufgrund eines Einspruches ergehenden Straferkenntnis keine
héhere Strafe verhangt werden als in der Strafverfugung.

Die Ubertretung des§ 74 Abs.1 LMG (Falschbezeichnung) wurde dem Beschwerdefiihrer erstmals im angefochtenen
Straferkenntnis angelastet. Damit hat die belangte Behdrde zwar die Verfolgungsverjahrungsfrist des 8 74 Abs.6 LMG
gewahrt, jedoch offenkundig das Gebot des 8 49 Abs.2 letzter Satz VStG verletzt. Wenn namlich - so der gebotene
GroRRenschlul’ - in einem aufgrund eines Einspruches ergehenden Straferkenntnis schon keine hdhere Strafe als in der
mit diesem angefochtenen Strafverfigung verhangt werden darf, dann darf erst recht keine Uber eine blof3e
Modifikation des Tatvorwurfes hinausgehende und in diesem Sinne zusatzliche Deliktsanlastung - schon gar nicht in
der Form, dal dem Rechtsmittelwerber (wie im vorliegenden Fall) hiezu entgegen den 88 40ff VStG jegliches
Parteiengehor verwehrt wird - erfolgen. Die belangte Behorde hatte diesbezlglich vielmehr ein eigenstandiges
Strafverfahren durchzufihren gehabt.

Aus allen diesen Grunden war daher der vorliegenden Berufung gemal3s 24 VStG iVm § 66 Abs.4 AVG stattzugeben,
das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und zudem das Verwaltungsstrafverfahren hinsichtlich des
Spruchpunktes a) gemal3 § 45 Abs.1 Z2 VStGeinzustellen.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/lmg/paragraf/74
https://www.jusline.at/gesetz/lmg/paragraf/74
https://www.jusline.at/gesetz/lmg/paragraf/74
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/66
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/45
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1996/09/11 VwSen-240210/2/Gf/Km
	JUSLINE Entscheidung


